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Liebe Reisegäste

Sie werden gebeten, die nachstehenden Zeilen sorgfältig zu lesen. Nur wenn Sie ausdrücklich mit den Bedingungen zur Teilnahme an dieser der Reise einverstanden sind, erkennen Sie diese Zeilen an. Ansonsten nehmen Sie bitte von der Reise Abstand. 

Mitglied in der Union Europäischer Föderalisten

(UEF) – Union of European Federalists – Union

des Fédéralistes Européens – Unione dei Fede-

ralisti Europei – Unie der Europese Federalisten

Straßburg, Brüssel und Luxemburg: Tages.- oder Mehrtagesreisen in das Europäische Parlament oder andere Reiseziele:

Hier gilt immer: Die Fahrt geht nach Straßburg, Luxemburg, Brüssel und gilt dem Besuch des Europäischen Parlamentes!

Änderungen, auch sehr kurzfristige, vorbehalten.

Touristische Besuche wie zum Beispiel ein Besuch der Straßburger Münsters oder dergleichen sind zusätzliche Leistungen. Vereinbart ist aber nur die Fahrt zum Europäischen Parlament. Hierfür bezahlen Sie auch den Reisepreis. Der Eintritt in das Parlament ist kostenlos.

Sollte der Besuch des Europäischen Parlamentes aus nicht vorhersehbaren, nicht rechtzeitig zu lösenden Gründen nicht stattfinden können, zum Beispiel wegen Demonstrationen vor dem Parlament, Problemen auf der Hinfahrt, usw. kann der Fahrpreis nicht zurückverlangt werden. Er wurde für die Fahrt entrichtet, auch wenn das Ziel nicht erreicht werden konnte und eine Ersatzgestellung aus Kosten- oder Zeitgründen usw. nicht zumutbar ist.

Platzreservierungen werden nicht vereinbart.

Im Bus ist der jeweilige Busfahrer der Verantwortliche. Ihm ist immer Folge zu leisten. Er kann den Reiseleiter zu seinem Vertreter bestimmen. Auch ihm ist Folge zu Leisten.

Zusatzversicherungen, wie Haftpflicht, Reiserücktrittversicherung, Unfallversicherung usw, sind eigenständig und auf eigene Kosten abzuschließen. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen!

Nach Beendigung der Reisen bringt der Busfahrer die mitreisenden Gäste wieder zum Einsteigeort. Aufgrund haftungsrechtlicher Vorschriften ist es nicht gestattet, an anderen Ort anzuhalten um Fahrgäste aussteigen zu lassen.

Der Busfahrer hat die gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten einzuhalten, sodass zusätzliche, nicht vereinbarte Leistungen von ihm nicht verlangt werden können.

Wer zu spät zum Bus kommt, sei es am Beginn der Fahrt, nach einer Pause oder beim Wiedereinstieg zur Fahrt in das Europa Parlament oder nach Hause hat keinen Anspruch auf etwaige Kostenerstattungen, zum Beispiel für Taxi, Zug, Flugzeug usw. Er selbst kann in Regress genommen werden, wenn er schuldhaft nicht rechtzeitig den Bus betritt und hierdurch den anderen Mitreisenden, dem Veranstalter oder dem Reiseleiter Kosten entstehen. Der Fahrtenschreiber des Busses, sowie die Mitreisenden werden zu Zeugenschaft benannt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alkoholisierte Mitreisende haben keinen Anspruch auf Mitfahrt im Bus! Dies gilt auch für andere berauschende Mittel, die eine Mitfahrt ausschließen.

Der Reisepreis ist immer, spätestens 10 Tage vor Antritt der Fahrt auf das rechtzeitig genannte Konto zu entrichten. Der Überweisungsbeleg ist vor dem Besteigen des Busses dem Reiseleiter vorzuzeigen. Dieser Überweisungsbeleg ist die Fahrkarte für die Reise. Auf den Überweisungsträger ist der jeweilige Zielort zu notieren.

Eine Rückerstattung des Reisepreises wird bis 6 Tage vor Antritt der Reise zugesichert. Danach kann eine Rückerstattung nicht mehr erfolgen, da Stornokosten entstehen.

Mündliche Nebenabreden vor, während oder nach der Fahrt haben keine Gültigkeit. Beschwerden müssen sofort vorgebracht werden, d. h. nach Abschluss der Fahrt werden Beschwerden usw. nicht mehr angenommen.

Auf das eigene Gepäck ist selbst zu achten. Für abhanden gekommene und liegengebliebene Gepäckstücke, Geld, Papiere usw. können keine Ersatzleistungen verlangt werden.

Ebenso können für Verletzungen, gleich welcher Art, keine Kosten vom Veranstalter oder Reiseleiter verlangt werden.

Die EUROPA-UNION DEUTSCHLAND Kreisverband Hanau e. V. ist nicht Veranstalter der Reisen und von haftungsrechtlichen Ansprüchen ausgenommen und kann nicht in Regress genommen werden.

Ersteller:
Ehrenamtlicher Reisebeauftragter der EUROPA-UNION DEUTSCHLAND Kreisverband Hanau e.V. Erwin Kreß 

Stand:

28. Januar 2012
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